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Einführung von HRM2 - Zusammenstellung nach Themen

Bei Gesprächen mit den Finanzverwaltern der Kantone und den kantonalen Aufsichtsstellen
über die Gemeindefinanzen wird die Einführung von HRM2 für den Kanton und die Gemeinden
diskutiert.

Insbesondere wird abgekläft, wie die Wahlmöglichkeiten des Handbuches Harmonisiertes
Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 umgesetzt werden.

In diesem Dokument werden die Ergebnisse aus den Besprechungen mit den Kantonen nach
Themen dargestellt.

Die Ergebnisse folgender Kantone (19) stehen momentan zur Verfügung:
. Aargau
. Appenzell Ausserrhoden
. Basel-Landschaft
o Basel-Stadt (nur Kanton)
. Bern
o Fribourg
. Genève (nur Kanton)
. Glarus
. Graubünden
. Jura (nur Kanton)
. Luzern (nur Kanton)
. Nidwalden
. Obwalden
. St. Gallen
. Solothurn
. Thurgau
¡ Uri
. zug
. Zürich

Mit folgenden Kantonen (3) wurde die Einführung von HRM2 bereits besprochen, die
Ergebnisse werden jedoch noch nicht publiziert, da die Projekte noch zu wenig fortgeschritten
si nd,
. Schwyz
. Tessin
. Valais

Stand: November 2Ol2

Abkürzungen
FV Finanzvermögen
IPSAS International Public Sector Accounting Standards
KKAG Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen úber die Gemeindefinanzen
SF Selbstfinanz¡erung
SFG Selbstfinanzierungsgrad
VV Verwaltungsvermögen
WoV Wirkungsorientierte Verwaltungsfúhrung
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FE Nr. O5: Grenzwert TAITP

í{ ì rÍ l. l;i ci-lrir.il't;tl?ì
Aargau

Basel-Landschaft

- CHF 250'000 vorgesehen

- Kein Grenzwert

- CHF 10'000 oder tiefer

- Kein Grenzwert

- CHF 100'000 (oder tiefer) - Kein Grenzwert

Genève - Kein Grenzwert

Graubünden - cHF 100'000 - Kein Grenzwert

Luzern - cHF 5'000

- cHF 25'000

- > 2Oo/o Aktivieru n gsgrenze :

Abgrenzung zwingend
- >509o Budgetposition : Abgrenzung

empfohlen
- >50o/o Budgetposition : Abgrenzung

fakultativ

Uri - Kein Grenzwert (Wesentlichkeit) - Kein Grenzwert (Wesentlichkeit)

Zürich - cHF 10Ct000 - Kein Grenzwert
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FE Nr. O7: Steuerverbuchung

Aargau - Soll-Prinzip

Basel-Landschaft - Steuerabg renzungs-Prinzip

Genève - Steuerabg renzungs-Prinzip - Noch offen

Graubünden - Steuerabgrenzungsprinzip - Mindestens Soll-Prinzip

- Steuera bgrenzungs-Prinzip

- Soll-Prinzip - Soll-

- Soll-Prinzip - M¡ndestens Soll-Prinzip
- Möglichkeit Soll-Prinzip+

- Soll-Prinzip - Soll-Prinzip

- Steuerabg renzungs-Prinzip - Soll-Prinzip
- Möglichkeit, für Steuerabgrenzungs-

Prinzip zu optieren
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FE Nr. O8: Vorfinanzierungen

Aargau - Nicht zulässig
- Ausgleichsreserve gepla nt

Basel-Landschaft - Zulässig
- Es bestehen viele Vorfinanzierungen

- Nicht zulässig - Zulässig
- Reglement analog Spezial-

finanzierungen notwend ig

Genève

Graubünden

- Nicht zulässig

- Nicht zulässig

Obwalden - Zulässig

- Nicht zulässig - Zulässig, Bedingungen sind
einzuhalten

- Zulässig, sind in jedem Fall zu
budgetieren

- Nicht zulässig

- Zulässig, bedürfen einer Rechts-
grundlage

- Zulàssig
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FE Nr. 1O: Verbuchung Investitionsbe¡träge

Aargau - Brutto-Verbuchung (Netto-
Verbuchung als Option)

- Netto-Verbuchung

Basel-Landschaft - Netto-Verbuchung - Netto-Verbuchung

- Brutto-Verbuchung - Netto-Verbuchung
Ùi¡,1'rlr) ri:t rlìLt, l!iriit:liirliJ.)itr.i ',ì,Lliïri;¡-lrr:li,ji¡.¡.¡'-¡ ,,,,,. i ,,-, r.t 1,' ,r¡

Genève - Brutto-Verbuchu - Noch offen

Graubünden - Netto-Verbuchung - Netto-Verbuchung

- Brutto-Verbuchung - Noch offen

Obwalden - Netto-Verbuchung - Netto-Verbuchung

Solothurn - Netto-Verbuchung

- Netto-Verbuchung - Netto-Verbuchung

- Brutto-Verbuchung - Brutto-Verbuchung
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FE Nr. LOIL2= Aktivierungsgrenze

ffi
Aargau - cHF 250'000 - CHF 25'000 bis 1'000 Einwohner

CHF 50'000 bis 5'000 Einwohner
CHF 75'000 bis 10'000 Einwohner
CHF 100'000 ab 10'000 Einwohner

Basel-Landschaft - cHF 300'000 - CHF 25'000 bis

CHF 50'000 bis

CHF 75'000 bis

CHF 100'000 ab
(9emäss KKAG)

- CHF 25'000 bis

CHF 50'000 bis

CHF 75'000 bis

CHF 100'000 ab
(gemäss KKAG)

1'000 Einwohner
5'000 Einwohner

10'000 Einwohner
10'000 Einwohner

1'000 Einwohner
5'000 Einwohner

10'000 Einwohner
10'000 Einwohner

Genève - Keine definierte Grenze - Noch offen

ffi ffi_
Graubünden - cHF 200'000 - CHF 25'000 bis 1'000 Einwohner

CHF 50'000 bis 5'000 Einwohner
CHF 75'000 bis 10'000 Einwohner
CHF 100'000 ab 10'000 Einwohner

ffi ffi iffi Ë¿:H-¡#,EffiÉffi,--Ëi,f','*ÉÍÐF-ëff"0pI*,r.ffiî#ÆTffi,€Ë3
Luzern - CHF 50'000 Sachanlagen

- CHF 200'000 Immaterielle Anlagen

&ffi GF¡lEfi :f.iErrÞs"ãii-È-Ë¡ì*1ffi
Obwalden - In der Regel CHF 100'000 - In der Regel CHF 100'000

Solothurn

- cHF 5'000

- cHF 50'000
- Nicht aktiviert werden Mobilien,

Maschinen, Fahrzeuge, Geräte

- Ist noch zu definieren (bisher
cHF 100'000)

- CHF 50'000 Sachanlagen
- CHF 200'000 Immaterielle Anlagen

- Noch offen

- CHF 20'000 bis 1'000 Einwohner
CHF 30'000 bis 2'000 Einwohner
CHF 40'000 bis 5'000 Einwohner
CHF 50'000 ab 5'000 Einwohner

- CHF 25'000 bis 1'000 Einwohner
CHF 50'000 bis 5'000 Einwohner
CHF 75'000 bis 10'000 Einwohner
CHF 100'000 ab 10'000 Einwohner

- (gemäss KKAG)

ã¡,llal..i ;.--å.rli' ?,îiiil' rÌÈ:ii:ì:i
Uri

. CHF

CHF

CHF

10'000 bis 5'000 Einwohner
20'000 bis 50'000 Einwohner
50'000 ab 50'000 Einwohner

Bern

Zürich

Sekretariat / Secrétariat / Segretariato
IDHEAP ' Quartier UNIL Mouline . CH - 1015 Lausanne
t o2r-557.40.58' F 021-557.40.09 www.srs-cspcp.ch



Schweizerisches Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor (SRS)
Conseil suisse de présentation des comptes publics (CSPCP)
Commissione svizzera per la presentaz¡one della contabilità pubblica (CSPCP)
Swiss Public Sector Financial ReDort¡nq Adv¡sorv Committee

FE Nr. 12: Abschreibungsmethode

Aargau - Linear nach Nutzungsdauer - Linear nach Nutzungsdauer

Basel-Landschaft - Linear nach Nutzungsdauer - Linear nach Nutzungsdauer

Bern - Linear nach Nutzungsdauer - Linear nach Nutzungsdauer

Genève - Linear nach Nutzungsdauer - Noch offen

Graubünden - Linear nach Nutzungsdauer Unear nach Nutzungsdauer

Luzern - Linear nach Nutzungsdauer - Noch offen

Obwalden - Lineare und degressive
Abschreibungen nach Nutzungsdauer
zulässig

- Grundsätzlich degressive
Abschreibungen; bei bestimmten
Ausnahmen sind lineare

Solothurn - Linear nach Nutzungsdauer

- Linear nach Nutzungsdauer

Abschreibungen

- Linear nach Nutzungsdauer

- Degressiv nach Nutzungsdauer auf
dem Restbuchwert (Nettoda rstellung)

- Ausnahme: lineare Abschreibungen
auf dem Anschaffungswert für
gebü hrenfinanzierte Bereiche

- Linear nach Nutzungsdauer - Linear nach Nutzungsdauer
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FE Nr. 12: Anlagekategorien und Abschreibungssätze

Kanton Gemeinden
Aargau - Festgelegte Abschrelbungssätze nach - Festgelegte Abschreibungssätze nach

Anlagekategorie Anlagekategorie
-5 - TAnlagekategorien -16Anlagekategorien

Appenzell Ausserrhoden - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Festgelegte Abschreibungssätze nach
Anlagekategorie Anlagekategorie

-8 Anlagekategorien -8 Anlagekategorien
Basel-Landschaft - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Festgelegte Abschreibungssätze nach

Anlagekategorie Anlagekategorie
- Rund 20 Anlagekategorien - 10 Anlagekategorien

Basel-Stadt - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Keine Vorgaben
Anlagekategorie

- Rund 40 Anlagekategorien
Bern - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Festgelegte Abschreibungssätze nach

Anlagekategorie Anlagekategorie
- Rund 220 Anlagekategorien - 12 Anlagekategorien

Fribourg - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Festgelegte Abschreibungssätze nach
Anlagekategorie Anlagekategorie

- Für Liegenschaften sind mind. 10 o/o ' - Diverse Anlagekategorien
vom Restbuchwert vorgesehen, max.
Dauer 20 Jahre

Genève - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Noch offen
Anlagekategorie

- Rund 12 Anlageklassen mit
U nterka tegorien

GIarus - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Festgelegte Abschreibungssätze nach
Anlagekategor¡e Anlagekategorie

- 10 Anlagekategor¡en - 10 Anlagekategorien
GraubÜnden - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Festgelegte Abschreibungssätze nach

An lagekategorien An la gekategorien
- Grundstücke werden nicht - Anlagen im Bau werden nicht
abgeschrieben abgeschrieben

- Abschreibungen beginnen mit der - Abschreibungen beginnen mit der
Nutzung (Jahresabschreibung) Nutzung (Jahresabschreibung)

Jura - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Noch offen
Anlagekategorie

- 9 Anlagekategorien
- Bebaute Grundstaicke werden

abgeschrieben
- Abschreibungen werden bereits ab

Baubeginn verbucht (nicht erst ab
Nutzungsbeginn)

Luzern - Festgeìegte Abschreibungssätze nach - Noch offen
Anlagekategorie

- Diverse Anla gekategorren

Nidwalden - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Festgelegte AbschreibungssäEe nach
Anlagekategorie Anlagekategor¡e

- Diverse Anlagekategorien - D¡verse Anlagekategorien
Obwalden - Festgelegte Abschreibungssätze nach - Festgelegte Abschreibungssätze nach

Anlagekategorie Anlagekategorie
- Diverse Anlagekategorien - Diverse Anlagekategorien

St. Gallen - CHF < 9 Mio, = 5 Jahre - Max. 25 Jahre
- CHF > 9 Mio, = 10 Jahre
- Max. 25 lahre
- Keine Anlagenbuchhaltung, da nur

wenige Objekte (Excel)
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FE Nr. 12: Anlagekategorien und Abschreibungssätze (Fortsetzung)

Solothurn - Festgelegte Nutzungsdauer nach
Anlagekategorien

- 18 Anlagekategorien

- Festgelegte Abschreibungssätze nach
Anlagekategorie

- Bebaute Grundstücke werden
abgeschrieben, sofern Ausscheidung
nicht möglich oder unzweckmässig

- Festgelegte Abschreibungssätze nach
Anlagekategorie

- Diverse Anlagekategorien

- Festgelegte Abschreibungssätze nach
Anlagekategorie

- Anlagekategorien gemäss KKAG

- Anlagenbuchhaltung ist fakultativ
(Ausna hme gebü hrenfina nzierte
Bereiche)

- Festgelegte Abschreibungssätze nach
Anlagekategorie

- Bebaute Grundstücke werden i.d,R.
abgeschrieben

- Festgelegte Abschreibungssätze nach
Anlagekategor¡e

- Diverse Anlagekategorien

ci.lilt,ti!r'l,lI
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FE Nr. 12: Zusätzliche Abschreibungen

Aargau - Nicht zulässig - Nicht zulässig
';i r_ì :¡ J¡ ¡1.1 | i :\ I r.i.-r,l'r d iì'i: f -¡ ¡ì .,lll.t_.lrrqi ., j;,' f:i!ri

Basel-Landschaft - Nicht zulässig

Bern - Nicht zulässig - Zulässig
- Müssen vorgenommen werden,

sola nge ein Ertragsüberschuss
besteht und die SF unter 100 9o liegt

Genève

Graubünden

- Nicht zulässig

- Nicht zulässig - Zulässig, darf nicht zu einem
Aufwa ndüberschuss führen, a llfä lliger
Bila nzfehlbetra g muss abgetragen
sêin, vorgeschriebene
Abschreibungen nach Nutzungsdauer
müssen gedeckt sein

Luzern - Nicht zulässig - Noch offen

Obwalden - Zulässig

Solothurn - Grundsåtzlich nicht zulässig, ausser
zur Sicherstellung nachhaltiger
Ertragskr6ft
(Sel bstfi nanzierungsregel)

- Nicht zulässig - Nicht zulålssig
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FE Nr. 13: Konsolidierung

ffiffiä
Aargau

,ii-eif üñffi ffiræffi--q$Jrffitrffifl
Basel-Landschaft - Rechnungen der Spitalbetriebe sollen - Praktisch keine Beteiligungen

- Kreise 1 und 2 sollen konsolidiert
werden, nicht jedoch Kreis 3

nicht konsolidiert werden, werden
aber im Bete¡ligungsspiegel
a ufgefü h rt

- Keine Konsolidierung von BKW FMB
Energie AG, BEDAG Informatik AG,
BLS AG und regionale Spitalzentren

- Diese werden im Beteiligungsspiegel
a ufgefüh rt

- Kreis 1 und 2 sollen konsolidiert
werden, nicht jedoch Kreis 3

- Ke¡ne obligatorische Konsolidierung
- Umfassender Bete¡ligungsspiegel

- Steuerhaushalt und gebühren-
finanzierte Bere¡che werden
konsolidiert, sofern nicht ausgelagert

- Konsolidierung für selbständige und
unselbständige Einheiten, die nicht
nach HRM geführt werden, wird nicht
vorgeschrieben (Beteil igu ngssp¡egel )

- Keine Konsolidierung
- Ausführlicher Ausweis im

Beteilig ungsspiegel

Genève

Graubünden

Obwalden

- Kreise 1 bis 3 werden konsolidiert - Noch offen
- Konsolidierungskreis wird in Artikel 5

und 6 des REEF definiert

- Kreise 1 und 2 sind zu konsolidieren ,
Ausnahme: Arbeitslosenkasse GR,
unselbstständige Anstalt

- Ausführlicher Ausweis im
Bete¡l¡g ungsspiegel

- Die Konsolidierung orientiert sich an - Noch offen
der Beherrschung sowie der
Wesentlichkeit von Aufwand, Eftrag,
Vermögen oder Schulden
Die konsolidierte Rechnung umfasst
nebst dem kantonalen Finanzhaushalt
die Universität Luzern, die Lustat
Statistik Luzern, das Luzerner
Kantonsspital, die Luzerner Psychia-
trie und den Verkehrsverbund Luzern

- Die Anteile an der Luzerner
Kantonalbank im Verwaltungs-
vermögen werden nach der Equity-
Methode konsolidiert

- Gemäss Handbuch
- Bete¡l¡gungssp¡egel

- Gemäss Handbuch
- Beteiligungsspiegel

Luzern

- Rest im Beteiligungsspiegel
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FE Nr. 13: Konsolidierung (Fortsetzung)

Solothurn - Kreis 1 und 2 sind zu konsolidieren
- Kreis 3 Beteiligungsspiegel

- Kreise 1 und 2 werden konsolidiert
- Kreis 3 im Beteiligungsspiegel
- Es besteht eine Beteiligungsstrategie

- Kreise 1 und 2 sind zu konsolidieren
(inkl. unselbständige Anstalten)

- Kre¡s 3 im Beteiligungsspiegel (2.8.
Kantonalbank, Kantonsspital)

- Keine Konsolidierung von
unselbständigen Anstalten m¡t
eigener Rechnung

- Beteiligungsspiegel

- Kreise 1 und 2 sind zu konsolidieren
(inkl. unselbständige Anstalten)

- Kreis 3 im Beteiligungsspiegel

- Möglichkeit, für umfassende
Konsolidierung zu optieren

- Beteiligungsspiegel
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FE Nr. 14: Geldflussrechnung

Aargau - Indirekte Methode

Basel-Landschaft - Indirekte Methode - Indirekte Methode

Bern - Indirekte Methode - Indirekte Methode

Genève

Graubünden

- Indirekte Methode

- Indirekte Methode

- Noch offen

- Beide Methoden zulässig

Luzern - Indirekte Methode - Noch offen

Obwalden - Im Moment noch offen - Im Moment noch offen

Solothurn - Indirekte Methode - Manuelle Erstellung: ¡ndirekte
Methode

- Automatísche Erstellung: direkte
Methode

- Indirekte Methode

- Indirekte und direkte Methode
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FE Nr. 17: Finanzpol¡t¡sche Bestimmungen

Kanton Gemeinden
Aargau - Ausgaben- und Schuldenbremse - Haushaltsgleichgewicht

- Amortisation neuer Nettoschulden - Jährliche Abtragung des
innerhalb von 5 Jahren Bilanzfehlbetrags um 30 0/o des

Restbuch werts
- Mindesthöhe des Eigenkapitals

Appenzell Ausserrhoden - Erfolgsrechnung ist mittelfristig (7 - Erfolgsrechnung ist mittelfristig (7
Jahre) auszugleichen Jahre) auszugleichen

- Keinen Aufrvandüberschuss - Keinen Aufwandüberschuss
budgetieren,wenn Bilanzfehlbetrag budget¡eren,wenn Bilanzfehlbetrag

'besteht besteht
, - Bilanzfehlbetrag ¡nnert 7 Jahren - Bilanzfehlbetrag innert 7 Jahren

abtragen abtragen
- Investitionsbremse - Investitionsbremse

Basel-Landschaft - Defizitbremse - Bilanzfehlbetrag muss innerhalb von
- Bilanzfehlbetrag muss innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben werden,

5 Jahren abgeschrieben werden jährlich um mind. 25 o/o ab erstem

- steuersenkung nur möglich, wenn Budgetjahr seit Entstehung

SFG mind, 75 o/o beträgt
Basel-Stadt - Schuldenbremse aufgrund der - Keine Vorgaben

Nettoschuldenquote
Bern - Schuldenbremse für Erfolgsrechnung - Bilanzfehlbetrag muss innerhalb von

und Investitionsrechnung B Jahren abgeschrieben werden
- Steuererhöhungsbremse
- Finanzhaushalt muss mittelfristig

ausgeglichen sein

Fribourg - Budget muss ausgeglichen sein unter - Noch offen
Berücksichtigung der Konjunktur und
allfä lliger ausserordentlicher Finanz-
bedürfnisse

- Entstandene Verluste sind in den
Folgejahren auszugleichen

Genève - Budgetausgleich mit Hilfe einer - Noch offen
Ko nj u n ktu rrese rve

- Strenge Regeln nach zwei Jahren mit
Aufwandüberschuss; Abweichungen
nur mit absolutem Mehr der
Legislative möglich

Glarus - Ergebnisse müssen i.d.R. innert 5 - Ergebnisse mÍ¡ssen i.d.R. innert 5
Jahren ausgeglichen sein Jahren ausgeglichen sein

- Abbau Bilanzfehlbetrag jährlich 20 o/o - Abbau Bilanzfehlbetrag jåhrlich 20 o/o

- SFG mind. 80 o/o sofern Nettover- - SFG mind. 80 o/o sofern Nettover-
schuldungsquotient > 200 o/o schuldungsquotient > 200 o/o

Graubünden - Ergebnisse sollen mittelfristig (4-5 - Ergebnisse sollen mitteifristig (4-5
Jahre) ausgeglichen sein Jahre) ausgeglichen sein

- Abbau Bilanzfehlbetrag jährlich mind. - Abbau Bilanzfehlbetrag jährlich mind.
20 o/o vom Restbuchwert 20 7o vom Restbuchwert

Jura - Schuldenbremse - Noch offen
- SFG muss im Budget mind, 80 o/o

betragen
- Bei Bilanzfehlbetrag oder wenn

Nettoschulden 150 o/o des Steuer-
ertrages übersteigen, muss SFG im
Budget mind. 100 o/o betragen
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FE Nr. 17: Finanzpol¡t¡sche Bestimmungen (Fortsetzung)

Luzern

Obwalden

Solothurn

Zürich

- Erfolgsrechnung und Geldzufluss aus
betrieblicher Tätig keit und
Geldabfluss a us Investitionstätigkeit
in das W sind innert 5 Jahren
auszugleichen

- Diverse jährliche Vorgaben

- Noch offen

- Budget- und Schuldenbremse
- Haushaltgleichgewicht innert I bis 10

Jahren
- Beschränkung des budgetierten

Aufwand überschusses
- SFG im 5-Jahresdurchschnitt mind.

100 0ó

- Budget- und Schuldenbremse
- Haushaltgleichgewicht innert 8 bis 10

Ja hren
- Beschränkung des budgetierten

Aufwandüberschusses
- SFG im 1O-lahresdurchschnitt mind.

100 o/o

- Defizitbremse
- Aufwandüberschuss im Budget

möglich, solange Eigenkapital besteht
- Abtragung Bilanzfehlbetrag innert 4

Jahren

- Abbau Bilanzfehlbetrag innert 8
Jahren

- Schuldenbegrenzung
- Zusätzliche Abschreibungen zur

Sicherstell ung Ertragskraft

- Ergebnisse müssen innert 6 Jahren
ausgeglichen sein

- SFG über 6 Jahre mind. 80 7o

- Nettoschulden max. 100 o/o des
Steuereftrags inkl, Wasserzinsen

- Abbau Bilanzfehlbetrag jährlich mind,
20 o/o vom Restbuchwert

- Ergebnisse sollten innert 6 lahren
ausgeglichen sein

- Abbau Bilanzfehlbetrag jährlich mind.
20 o/o vom Restbuchwert

- Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung
(8 Jahre)

- Abschreibung Bilanzfehlbetrag mind.
20 o/o jährlich

- Ha usha ltgleichgewicht
- Abschreibung Bilanzfehlbetrêg innert

5 Jahren
- Bestimmungen zu Aufwandüber-

schuss und Höhe Eigenkapital
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FE Nr. 18: Finanzkennzahlen

Aargau - Kennzahlen 1. und 2. Priorität - Kennzahlen 1, und 2, Priorität
- Evtl. noch weitere

1rÌ1.11t..\f t-ù.r ¡ d îI,lr i.rr r ii:lÈt ¡yì:-l Êì r:liÌ,;,,r¡rìii l]- ;i¿'trlaii¿1i, l+.:lnl,l ;là{i,.ì¡r i ,ìtilií ', iirtt.l(:-ì,

Basel-Landschaft - Kennzahlen 1. und 2. Priorität - Kennzahlen 1. und 2. Pr¡orität

Bern - Kennzahlen 1, und 2, Priorität - Kennzahlen 1, und 2, Priorität

Genève - Kennzahlen 1. und 2. Pr¡orität - Noch offen

Graubünden - Kennzahlen 1. und 2. Priorität
- Zusätzlich Steuer- und Staatsquote

- Kennzahlen 1. und 2. Priorität

Luzern - Kennzahlen 1. und 2. Priorität

Obwalden - Kennzahlen 1. und 2. Priorität - Kennzahlen 1. und 2. Prioritåt

Solothurn - Kennzahlen 1. Priorität sicher,
2, Noch offen

- Kennzahlen 1, und 2. Pr¡orität, sow¡e
weitere

Uri - Kennzahlen 1. und 2. Priorität - Kennzahlen 1, und 2, Priorität

Zürich - Kennzahlen 1. und 2. Prior¡tät - Kennzahlen 1. und 2. PrioritËit
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FE Nr. 19: Übergang HRM2

Aargau

Basel-Landschaft

- W soll neu bewertet werden
- Uberprüfung Zuordnung FV / VV

- Keine Neubewertung W
- Bestehendes VV wird über bestimmte

Restnutzu ngsdauer abgeschrieben

- Neubewertung W

- Keine Neubewertung W
- Bestehendes VV wird über bestimmte

Restnutzungsda uer abgesch rieben

- Neubewertung VV
- Nach Abschluss des Restatements

werden die Aufwertu ngsreserven
über das Eigenkapital saldiert

- Keine Neubewertung W
- Bestehendes VV wird linear über 12

Jahre abgeschrieben (mit gewissen
Ausna hmemög I ichkeiten)

- Neubewertungsreserve FV blockiert
während 5 Jahren nach der
Einführung von HRM2 / nachher
lineare Auflösung innerhalb von 5
Jahren (Schwankungsreserve von
10 o/o auf dem Finanzvermögen bzw.
5 o/o auf den Sachanlagen bleibt
bestehen)

Genève

Graubünden

Luzern

Obwalden

- Neubewertung W erfolgte bereits ¡m - Noch offen
2008 beim Ubergang auf IPSAS

- Zuordnung FV / VV wird überprüft

- Neubewertung W, mit Ausnahme der
Spezialfinanzierung Strassen

- Neubewertung des Finanzvermögens

- Keine Neubewertung W
- Neubewertung des Finanzvermögens

- Restatement 1: Bilanz per
3L.I2.2OLO inkl. Anlagen und Budget
2011 (Erfolgsrechnung und
Investitionsrech n ung)

- Restatement 2: Bilanz per
3LI2.2OLI inkl. Anlagen und Ist
201 1 (Erfolgsrechnung und
I nvestitionsrech n u ng )

- Keine Neubewertung W

- Noch offen

- Keine Neubewertung W
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FE Nr. 19: Übergang HRM2(Fortsetzung)

,i{,iit{rriì c_[lt 
' rt:) I ì r; r:ì r I

Solothurn - Neubewertung W
- Vorgehen betr. Neubewertungs- und

Aufwertungsreserve noch offen

- Keine Neubewertung W
- Neubewertung des Finanzvermögens,

der Riickstellungen und der
Rechnungsabg renzungen

- Sperrfrist der ersten 5 Jahre der
Neubewertu ngsreserye, da nach
lineare Auflösung innert 5 Jahren

- Keine Neubewertung W
- Neubeweftung des Finanzvermögens,

der Rückstellungen und
Rechnungsabgrenzungsposten

- Keine Neubewertung W
- Neubewertung des Finanzvermögens,

der Rückstellungen und
Rechnungsabg renzungsposten

- Neubewertung W - Neubewertung W
- Direkte Verbuchung ins Eigenkapital,

keine Neubewertungs- und
Aufwertungsreserve
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Besondere Best¡mmungen, Abweichungen HRM2

1lffiffißi ffi-ê-ñffi;ffi
Aargau - Kein Gewährleistungsspiegel im - Keine

Anhang

i¡4p!'{ä,iè,¡illj[i ':,r,'1:, :'i.:1Ï,9.::'rêiñê.-:fi,.ï].'i::¿.11.,c',;åliì1,,,åËlf,fl,';.¡-ìil
Basel-Landschaft - Investitionsbeiträge werden über die - Keine

Erfolgsrechnung gebucht
- Fonds und SF werden im Anhang

ausserha lb Staatsrechnung gefühft
- Informatik, Mobilien, Fahrzeuge und

Maschinen werden über die Erfolgs-
rechnung gebucht

- Spitalbetriebe werden per 2012 aus
Konsol id ierun gskreis herausgelöst

- Orientierung an IPSAS - Zweckbindung von Hauptsteuern bei
Spezialfi nanzierungen

- Wald wird abgeschrieben
- Uberbaute Grundstücke werden

a bgesch rieben

Genève

Luzern

- Abweichungen zu IPSAS gemäss
Artikel I des REEF

- Noch offen

Graubünden

- Noch offen

Obwalden

- Orientierung an IPSAS

- Keine

Solothurn - Keine - Keine

www. srs-cspcp.ch
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Besondere Best¡mmungen, Abweichungen HRM2 (Fortsetzung)

- Teilweise Abschreibung von bebauten
Grundstücken

- Neubeweftung Liegenschaften FV
mind. alle 10 Jahre

- Anlagebuchhaltung fakultativ
- Nettoabschreibungen auf dem

Restbuchwert
- Teilweise Abschreibung von bebauten

Grundstücken
- Gesamte Gemeindeverwaltung in

Funktion 022 (keine separate
Funktion 021)

Zürich - IPSAS als Regelwerk
Wesentliche Abweich ungen
- Einschränkung Konsolidierungskreis
- Einlagen und Entnahmen Fond zur

Vorfina nzierung von Investitionen
(Verkehrsfonds)

- Separate IR für das Finanzvermögen
(Konten 7 und 8)

Gemeinden können in 3 Bereichen für
IPSAS-Normen opt¡eren :

- Abgrenzung Steuerertrag
- Konsolidierte Rechnung
- Vorsorgeverpflichtungen
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